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von Rechtsanwalt Max-Lion Keller, LL.M. (IT-Recht)

Achtung: Abmahnrisiko durch Telefonnummer in
der Widerrufsbelehrung

„Wie weit soll Verbraucherschutz denn noch gehen!” werden sich viele Online-Händler angesichts der
Entscheidung des OLG Frankfurt am Main vom 17.06.2004 (Az. 6 U 158 /03) gefragt haben. So hatte das
OLG im Rahmen einer Berufung geurteilt, dass die Angabe der Telefonnummer des Händlers in seiner
Widerrufsbelehrung ein wettbewerbswidriges Verhalten darstellt.

Begründung
Die Angabe einer Telefonnummer in der Widerrufsbelehrung verstoße gegen das Deutlichkeitsgebot des
§ 355 Abs. 2 Satz 1 BGB. Um die vom Gesetz bezweckte Verdeutlichung des Rechts zum Widerruf nicht zu
beeinträchtigen, dürfe die Widerrufsbelehrung grundsätzlich keine anderen, als die in § 355 BGB
vorgesehenen Erklärungen enthalten. Danach schließe die Regelung zwar nicht schlechthin jeglichen
Zusatz zur Belehrung aus. Ihrem Zweck entsprechend seien jedoch nur solche Ergänzungen als zulässig
anzusehen, die den Inhalt der Widerrufsbelehrung verdeutlichen. Hierzu zählten solche Erklärungen
nicht, die einen eigenen Inhalt aufweisen und weder für das Verständnis noch für die Wirksamkeit der
Widerrufsbelehrung von Bedeutung sind und deshalb von ihr ablenken.

Das Gericht sieht bei der Angabe der Telefonnummer im Kontext der Widerrufsbelehrung die Gefahr,
dass der Verbraucher den Inhalt der Widerrufsbelehrung irrtümlich so versteht, als könne er sein
Widerrufsrecht auch telefonisch ausüben. Dies erlaube das Gesetz aber gerade nicht. Die Angabe der
Telefonnummer sei daher geeignet, den Leser von dem zutreffenden Inhalt der Widerrufsbelehrung
abzulenken. Der darin liegende Verstoß gegen § 355 BGB stelle zugleich eine Verletzung des § 1 UWG
dar, da § 355 BGB als verbraucherschützende Norm eine auf die Lauterkeit des Wettbewerbs bezogene
Schutzfunktion aufweise.

Fazit
Angesichts dieser Rechtsprechung sollten es Online-Händler tunlichst vermeiden, in ihrer
Widerrufsbelehrung auf die eigene Telefonnummer zu verweisen. Unabhängig von der Frage, was ein
solcher Verweis überhaupt für einen Nutzen bringen soll, ist das damit verbundene Risiko einer
Abmahnung einfach zu groß.
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